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L80409 Altstadterhaltung Ortsbildschutz Wien

L82009 Bauordnung Wien

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §52;

BauO Wr §85;

1. AVG § 52 heute

2. AVG § 52 gültig ab 01.01.2026 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 82/2025

3. AVG § 52 gültig von 01.01.2002 bis 27.11.2001 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 471/1995

4. AVG § 52 gültig von 01.07.1998 bis 31.12.2025 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 471/1995

5. AVG § 52 gültig von 01.07.1998 bis 30.06.1998 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 471/1995

6. AVG § 52 gültig von 01.07.1995 bis 30.06.1998 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 471/1995

7. AVG § 52 gültig von 01.02.1991 bis 30.06.1995

Rechtssatz

Die Frage, ob das örtliche Stadtbild gestört oder beeinträchtigt wird, ist eine Rechtsfrage. Es kommt daher nicht darauf

an, ob der Sachverständige in seinen Darlegungen ausdrücklich von einer Störung oder Beeinträchtigung des

Stadtbildes gesprochen hat. Es ist Aufgabe der Behörde, aus den Ausführungen des Sachverständigen abzuleiten, ob

eine entsprechende Störung oder Beeinträchtigung des örtlichen Stadtbildes im Sinne des § 85 Wr BauO vorliegt.Die

Frage, ob das örtliche Stadtbild gestört oder beeinträchtigt wird, ist eine Rechtsfrage. Es kommt daher nicht darauf an,

ob der Sachverständige in seinen Darlegungen ausdrücklich von einer Störung oder Beeinträchtigung des Stadtbildes

gesprochen hat. Es ist Aufgabe der Behörde, aus den Ausführungen des Sachverständigen abzuleiten, ob eine

entsprechende Störung oder Beeinträchtigung des örtlichen Stadtbildes im Sinne des Paragraph 85, Wr BauO vorliegt.
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